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Beratung der Obersten Gerichte sozialistischer Länder
zum Thema „Rechtsprechung — Demokratie — Menschenrechte"
Dr. GÜNTER SARGE,
Präsident des Obersten Gerichts der DDR

Die erste Konferenz der Präsidenten der Obersten Gerichte 
sozialistischer Länder Europas (17./18. Mai 1988) stand unter 
dem Thema „Rechtsprechung — Demokratie — Menschenrechte 
im Sozialismus“. Es bot Gelegenheit, die Rechtspraxis der 
Länder darzustellen und zu den Aufgaben der Obersten Ge
richte in der gegenwärtigen Zeit Stellung zu beziehen. Sowohl 
in den Beiträgen der einzelnen Länder als auch in der Ab
schlußerklärung der Konferenzteilnehmer wurde die Überein
stimmung in allen grundsätzlichen Fragen sichtbar. Das 
betrifft insbesondere die führende Rolle der marxistisch- 
leninistischen Parteien bei der Vervollkommnung der sozia
listischen Rechtsordnung und beim Ausbau der sozialisti
schen Gesetzlichkeit.

Volle Übereinstimmung bestand auch darin, daß es in al
len Teilnehmerländern darum geht, Gesetzlichkeit und Ge
rechtigkeit als Bestandteil der Lebensqualität im Sozialismus 
und als Ausdruck konsequenter Verwirklichung der Men
schenrechte weiter auszubauen. Breiten Raum nahm natur
gemäß die Frage nach der Rolle und Stellung der Gerichte 
in der sozialistischen Gesellschaft ein. Beim Austausch der 
Erfahrungen ging es u. a. um

— die Verantwortung der Gerichte für die Vervollkomm
nung der sozialistischen Rechtsordnung, für eine dem Men
schen dienende Rechtsverwirklichung und für die Durchset
zung der Menschenrechte;

— die weitere Vertiefung der sozialistischen Demokratie in 
der Rechtspflege durch die Mitwirkung der Bürger und der 
Kollektive der Werktätigen an der Rechtsverwirklichung so
wie durch den weiteren Ausbau der Teilnahme der Öffent
lichkeit — auch der Medien — an den Rechtsangelegenheiten, 
insbesondere am Gerichtsverfahren;

— die Erfordernisse der Stärkung der Rechtsgarantien ins
besondere im Strafprozeß, die Achtung der persönlichen Men
schenrechte in jedem Stadium eines Verfahrens und nach 
dem Gleichheitsprinzip sowie den Ausbau des Rechts auf Ver
teidigung;

— die Stärkung der Autorität und der Unabhängigkeit der 
Gerichte mit dem Ziel, subjektive Einflüsse auf die Recht
sprechung der Richter auszuschalten und eine Rechtsprechung 
zu sichern, die auf strikter Gesetzlichkeit beruht;

— die Verantwortung der Obersten Gerichte für die Lei
tung der Rechtsprechung und die Durchsetzung der Einheit
lichkeit der Rechtsanwendung.

Informiert wurde über wichtige Gesetzesvorhaben und 
über Fragen, die gegenwärtig in einigen Ländern zur Diskus
sion stehen. Aus dem Kreis dieser Fragen seien genannt: die 
Wahl der Richter auf Lebenszeit, die Erweiterung der ge
richtlichen Kompetenzen (z. B. Verfassungsaufsicht und Ver
waltungsgerichtsbarkeit), die stärkere Anwendung der Strafen 
ohne Freiheitsentzug, die Einschränkung bzw. Abschaffung 
der Todesstrafe, die Mitwirkung des Verteidigers bereits im 
Ermittlungsverfahren u. a. m.

*

Das Oberste Gericht der DDR hatte als Gastgeber ein The
senpapier verbreitet und einen auf der Konferenz stark be
achteten Beitrag gehalten. Einleitend wurde darin festgestellt: 
„Bei der Vervollkommnung unserer Rechtsordnung konnten 
wir in der DDR auf die reichen Erfahrungen unserer Bruder
länder und Bruderorgane zurückgreifen und so manche Frage, 
die uns das Leben gestellt hat, schneller und einfacher beant
worten. Dabei geht es uns nicht um ein Kopieren oder um ein 
allgemeingültiges Rezept, sondern um das Einbringen und 
Verwerten der jeweiligen besten nationalen Erfahrungen. 
Wenn heute die Rechtsordnungen unserer sozialistischen Staa
ten, wenn unsere Gesetzlichkeit und unsere Demokratie eine 
Vorbildrolle in der Welt einnehmen, dann auch deshalb, weil 
wir voneinander lernten und klüger geworden sind.“

Im Beitrag der DDR ging es u. a. darum, sichtbar zu 
machen, wie auf der Grundlage der insbesondere nach dem 
VIII. Parteitag der SED (1971) erfolgten Umgestaltungen und 
Reformen im gesellschaftlichen Leben, vor allem auf der 
Basis des 1976 beschlossenen neuen Parteiprogramms, die so
zialistische Rechtsordnung und das gesamte Rechtsleben eine 
Ausprägung erfahren habep. Es wurde deutlich gemacht, daß 
die Maßnahmen insbesondere darauf abzielten
— die Gesetze zu vervollkommnen, sie den gesellschaftlichen 

Erfordernissen anzupassen, ihre Überschaubarkeit zu er
höhen und sie dem Volk nahezubringen;

— das Rechtsbewußtsein der Leiter, der Staats- und Wirt
schaftsfunktionäre und der Bevölkerung insgesamt zu er
höhen und sozialistische Verhaltensweisen zu stimulieren;

— die in der Rechtsverwirklichung sichtbar werdenden Poten
zen der Demokratie breiter zu entfalten und noch mehr im 
tagtäglichen Leben der Menschen zur Geltung zu bringen;

— die sozialistische Gesetzlichkeit als Ausdruck sozialistischer 
Lebensqualität und der Verwirklichung von Menschen
rechten im Sozialismus zu festigen;

— die Aktionsfähigkeit und bürgernahe Arbeit der rechts
verwirklichenden Organe sowie ihre Fähigkeit zu erhöhen, 
den politischen und juristischen Aufgaben der Zeit gerecht 
zu werden.
Diese Prozesse vollzogen und vollziehen sich unter Füh

rung der marxistisch-leninistischen Partei und haben zum 
Ergebnis, daß die DDR heute ein geachteter und anerkannter 
sozialistischer Rechtsstaat ist, in dem mit dem Volk und für 
das Volk die Generallinie der Partei zum Wohle der Men
schen realisiert wird.

Ausgehend von der prinzipiellen Aufgabenstellung des 
XI. Parteitages der SED und in der Rede des Generalsekretärs 
des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, vor den
1. Kreissekretären am 12. Februar 1988, wurde im Beitrag des 
Obersten Gerichts der DDR der hohe Stellenwert hervorge- 
holben, den Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit in unserem Land 
einnehmen. Strikte Gesetzlichkeit ist unserem sozialistischen 
Rechtsstaat wesenseigen und ist auch Ausdruck der Verwirk
lichung der Menschenrechte. Die Menschenrechte verstehen 
wir immer in ihrer Einheit von Rechten und Pflichten. Zur 
Fürsorgepflicht des Staates gehört die Treuepflicht der Bür
ger.

Im Gegensatz zur Auffassung mancher unserer Kritiker 
haben die persönlichen Rechte und Freiheiten in der sozia
listischen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Auch für sie 
gilt, daß sie nicht nur Verfassungsgebot, sondern auch Ver
fassungswirklichkeit sind. Wir trennen sie nicht von den 
grundlegenden Menschenrechten, wie dem Recht auf Frieden, 
dem Recht auf Leben, dem Recht auf Arbeit usw., sondern 
sehen ihre Verwirklichung als Ausdruck der grundsätzlich 
übereinstimmenden Interessen zwischen Gesellschaft und In
dividuum, als Kennzeichen einer nur dem Sozialismus eigenen 
Gesellschafts- und Sozialpolitik.

Der XI. Parteitag der SED hat uns u. a. auf gegeben: „Mit 
der verantwortungsbewußten Handhabung von Recht und 
Gesetz nach dem Grundsatz, daß alle Bürger vor dem Gesetz 
gleich sind, wird die Gewißheit der Bürger gestärkt, daß die 
Rechtssicherheit in unserem Staat ein Wesensmerkmal des 
Sozialismus ist.“1

Im Jahre 1950 prägte Wilhelm Pieck als Vorsitzender der 
SED den programmatischen Satz: „Die SED ist die Partei der 
Gesetzlichkeit!“1 2 — Seit dieser Zeit wurde in der DDR viel

1 E. Honecker, Bericht des Zentralkomitees der SED an den XI. Par
teitag der SED, Berlin 1986, S. 75 f.

2 Protokoll der Verhandlungen des Ш. Parteitages der SED, Berlin 
1951, S. 65.


